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Sitzung des Landesvorstandes 
 
Zu seiner ersten Sitzung nach dem Landesvertretertag traf sich der neugewählte Landes-
vorstand am 25. April im Mainzer Intercity Hotel. Zu Beginn der Sitzung wurden die neuen 
Mitglieder, die Kollegen Karl-Heinz Boll, Volker Faust, Adi Geil, Franz-Josef Minke und 
Hans-Georg Korsch (Kassenprüfer) besonders begrüßt. Aus dem Landesvorstand wurden 
als Ehrenmitglieder die Kollegin Lore Hartmann sowie die Kollegen Ewald Arens, Friedhelm 
Balk, Klaus Hein und Hans Hörhammer verabschiedet.    
                                                      

 
            

Landesvorstand, Ehrenmitglieder und Kassenprüfer des Landesverbandes 
 
Im Bericht zur Lage wurde insbesondere der Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD 
unter besonderer Berücksichtigung der vorgesehenen Seniorenpolitik behandelt. In diesem 
Vertrag stehen mit der Rente, Pflege, Gesundheit und innerer Sicherheit Themen auf der 
Tagesordnung, die der älteren Generation besonders am Herzen liegen. Aus den 
Wahlstatistiken hat sich ergeben, dass jede zweite Stimme für CDU und SPD aus der 
Altersgruppe 60 plus kamen und diesen Parteien erst die Möglichkeit eröffneten, eine große 
Koalition zu bilden. Nicht zu ersehen ist, dass die vertraglichen Verpflichtungen die ältere 
Generation bevorzugen zum Nachteil der jüngeren Menschen.  
 

Im Vortrag des Landesvorsitzenden und in der nachfolgenden Diskussion wurden folgende 
Themen aus dem Koalitionsvertrag angesprochen:  
 

 Die Bekämpfung von Altersdiskriminierung und Einsamkeit, 
 Was ist „Heimat mit Zukunft“, 
 Probleme der Demographie und Werkstatt Kommune, 
 Digitale Bildung für Senioren und  
 Sozialer Wohnungsbau.  
 Verbraucherschutz für Ältere und 
 Schutz vor betrügerischen Verträgen.  

 

Ein weiteres Thema war der abgeschlossene Tarifvertrag für die Beschäftigten des Bundes 
und der Kommunen, wobei die Äußerung des Bundesinnenministers, dem Bundeskabinett  
zeitnah den Entwurf eines Besoldungs- und Versorgungsgesetzes vorzulegen, die  
Zustimmung  des Landesvorstandes fand. In diesem Zusammenhang wurde auch die 
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Besoldung der Beamten und Versorgungsempfänger in Rheinland-Pfalz diskutiert. Nach der 
Auffassung der Landesvorstandsmitglieder müssten neue Anstrengungen von dbb Rhein-
land-Pfalz und seinen Mitgliedsgewerkschaften unternommen werden, um in der Besoldung 
von dem letzten Platz im Bund-Ländervergleich wegzukommen.  
 

Besprochen wurde auch die neue EU - Datenschutzgrundverordnung, die am 25. Mai diesen 
Jahres in Kraft tritt und damit in der gesamten EU unmittelbar gilt. Das Bundesdaten-
schutzgesetz wurde bereits geändert. Im Land ist das Gesetzgebungsverfahren noch nicht 
abgeschlossen. Im Landesvorstand des BRH wurde beschlossen, das Aufnahmeformular 
für Neumitglieder den Vorschriften dieser Datenschutzrichtlinie anzupassen. Für andere 
Maßnahmen laufen noch entsprechende Anfragen an den dbb und Datenschutzbeauftragte. 
So ist z. B. noch zu prüfen, ob beim Landesverband ein Datenschutzbeauftragter zu bestel-
len ist. Die Kreisverbände und Mitglieder werden dann über die zutreffenden Maßnahmen 
informiert.  
 

Mit dieser Verordnung scheint die EU wieder einen besonderen Knüller gelandet zu haben, 
ähnlich wie die Topflappenverordnung, die Gurkenkrümmungsverordnung und die Toilet-
tenwasserdurchlaufverordnung. Auch bei offiziellen Stellen ist das Ausmaß und die Durch-
führung dieser Verordnung noch nicht ganz klar. So hat z. B. das Bundeswirtschaftsminis-
terium mitgeteilt, dass die EU-Verordnung einige unbestimmte Rechtsbegriffe enthält, die 
bei der praktischen Anwendung noch zu klären sind (in Europamagazin vom 06. Mai 2018).  
 

Diese Verordnung soll den Datenschutz auf den gesamten Bereich des menschlichen Zu-
sammenlebens innerhalb der EU gewährleisten; von den Internetgiganten wie Facebook, 
Google, Twitter usw. über die Regierungen, Kirchen und Gewerkschaften, aber auch den 
kleinsten Fußballverein. Bei dieser Regelungswut der EU kann es vorkommen, dass der 
einfache Bürger, wie z. B. die Vorstandsmitglieder eines Sportvereins, das Interesse an 
ihrem Verein und an diesem Europa ganz verlieren.  
 

Weiterhin hat der Landesvorstand auf Antrag der Landesschatzmeisterin den Beschluss 
vom 18. 09. 2017, betreffend die Aufteilung der Portokosten der kooperativen Verbände, 
aufgehoben. Damit erhalten die Kreisverbände pro kooperatives Mitglied 4.20 € für das Jahr 
2018. Die entsprechenden Anträge der Kreisverbände sind bei der Landesgeschäftsstelle 
einzureichen. Dort kann auch die Anzahl der kooperativen Mitglieder pro Kreisverband ab-
gefragt werden.   
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